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Allgemeinverfügung des Landratsam
tes Bayreuth zur Einhaltung von Biosi
cherheitsmaßnahmen in einem festge
legten Gebiet zu präventiven Zwecken
nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu
Tierseuchen ("Tiergesundheitsrecht")
i.V.m. derVerordnung zum Schutz gegen
die Geflügelpest (Geflügelpest
Verordnung), dem Tiergesundheitsge
setz (TierGesG) und dem Gesetz über
das Landesstrafrecht und das Verord
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung (Landes
straf und Verordnungsgesetz - LStVG)
imLandkreis Bayreuth

Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 VO (EU)
2016/429 i. V. m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b)
i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs.1 Buchst. c)
VO (EU) 2016/429 i.V.m. $ 6 Abs. 2 der
Verordnung zum Schutz gegen die Geflü
gelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2018 (BGB!. I S.1665) bzw. Art. 70
Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55
Abs.1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429i.V.m. $
4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh
VerkV) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 31. März 2020 (BGB!. I S.1170)
i.V.m. $ 7 Abs. 6 der Geflügelpest
Verordnung bzw. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b)
i. V. m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs.1 Buchst. c)
VO (EU) 2016/429 i.V.m Art. 6 und Art. 7
Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landes
strafrecht und das Verordnungsrecht auf
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung (Landesstraf- und Verord
nungsgesetz - LStVG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Dezember
1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I
(Art. 1-62), das zuletzt durch § 2 des Geset
zes vom 27. April 2020 (GVBI. S. 236) geän
dert worden ist, bzw. Art. 70Abs. 1 Buchst.
b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst.
c) VO (EU) 2016/429i.V.m. $ 14a der Geflü
gelpest-Verordnung sowie Art. 3 Abs.1 Nr.
3 undAbs. 2 des Gesetzes über den öffent
liehen Gesundheits- und Veterinärdienst,
die Ernährung und den Verbraucher
schutz sowie die Lebensmittelüberwa
chung (Gesundheitsdienst- und Verbrau
cherschutzgesetz - GDVG) vom 24. Juli
2003 (GVBI. S. 452, 752, BayRS 2120-1-
U/G), das zuletzt durch $ 1 des Gesetzes
vom 24. Juli 2020 (GVBI. S. 370) geändert
worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet
des Landkreises Bayreuth folgende:

Allgemeinverfügung:

1. Alle privaten und gewerblichen Tier
halter, die im Landkreis Bayreuth
Geflügel und/oder in Gefangenschaft
gehaltene Vögel i.S.d. Art. 4 Nr. 9 oder
Nr. 10 VO (EU) 2016/429 (Hühner,
Truthühner, Perlhühner, Rebhüh
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln,
Enten oderGänse) bis zu einer Stück
zahl von 1.000 Tieren halten, haben
sicherzustellen, dass

a. die Ein- und Ausgänge zu den
Ställenoderdie sonstigenStandor
te der Tiere gegen unbefugten
Zutritt oder unbefugtes Befahren
gesichert sind, die Ställe oder die
sonstigen Standorte der Tiere von
betriebsfremden Personen nurmit
betriebseigener Schutzkleidung
oder Einwegschutzkleidung betre
ten werden und dass diese Perso
nen die Schutz- oder Einweg
schutzkleidung nachVerlassen des
Stalles oder sonstigen Standorts
derTiere unverzüglich ablegen;

b. Schutzkleidung nach Gebrauch
unverzüglichgereinigt und desinfi
ziert und Einwegschutzkleidung
nach Gebrauch unverzüglich
unschädlichbeseitigtwird;

c. nach jeder Einstallung oder Aus
stallung von Geflügel oder in Ge
fangenschaft gehaltener Vögel im
oben genannten Sinn die dazu
eingesetzten Gerätschaften und
der Verladeplatz gereinigt und
desinfiziert werden und dass nach
jederAusstallung die frei geworde
nen Ställe einschließlich der dort
vorhandenen Einrichtungen und
Gegenstände gereinigt und desinfi
ziertwerden;

d. betriebseigene Fahrzeuge abwei
chend von § 1 7 Abs. 1 Sätze 1 und 2
der ViehVerkV unmittelbar nach
Abschluss eines Transports von
Tieren auf einem befestigten Platz
gereinigt und desinfiziertwerden;

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonsti
ge Gerätschaften, die in der Hal
tung von Geflügel oder in Gefan-

genschaft gehaltener Vögel im
oben genannten Sinn eingesetzt
und

aa) inmehreren Ställen oder

bb) von mehreren Betrieben
gemeinsam

benutzt werden, jeweils vor der
Benutzung in einem anderen Stall
oder, in den Fällen des Buchstaben
bb), im abgebenden Betrieb vor
der Abgabe gereinigt und desinfi
ziertwerden;

f. eine ordnungsgemäße Schadna
gerbekämpfungdurchgeführtwird
und hierüber Aufzeichnungen
gemachtwerden;

g. der Raum, der Behälter oder die
sonstigen Einrichtungen zur Auf
bewahrung verendeter Tiere nach
jeder Abholung, mindestens je
doch einmal im Monat, gereinigt
und desinfiziertwird oderwerden;

h. eine betriebsbereite Einrichtung
zum Waschen der Hände sowie
eine Einrichtung zum Wechseln
und Ablegen der Kleidung und zur
Desinfektion der Schuhe vorgehal
tenwird.

2. Die DurchführungvonAusstellungen,
Märkten und Schauen sowie Veran
staltungen ähnlicher Art, bei denen
Geflügel i.S.d. Art. 4 Nr. 9 VO (EU)
2016/429 und/oder in Gefangenschaft
gehaltene Vögel im Sinne des Art. 4
Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenom
menTauben, verkauft, gehandelt oder
zur Schau gestellt werden, ist verbo
ten.

3. Das Füttern vonWildvögeln i.S.d. Art.
4Nr. 8 VO (EU) 2016/429i.V.m. $ 1 Abs.
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2 Nr. 7 der Geflügelpest-Verordnung
(Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvö
gel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lap
pentaucherartige oder Schreitvögel)
ist allgemeinverboten.

4. Geflügel und/oder in Gefangenschaft
gehaltene Vögel i.S.d. Art. 4 Nr. 9 oder
Nr. 10 VO (EU) 2016/429 (Hühner,
Truthühner, Perlhühner, Rebhüh
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln,
Enten oder Gänse) darf/dürfen au
ßerhalb einer gewerblichen Nieder
lassung oder von Personen, welche
keine solche Niederlassung haben,
gewerbsmäßig nur abgegeben wer
den, soweit das Geflügel längstens
vier Tage vor der Abgabe klinisch
tierärztlich oder, im Fall von Enten
und Gänsen, virologisch mit negati
vem Ergebnis auf hochpathogenes
oder niedrigpathogenes aviäres Influ
enzavirus untersucht worden ist.
Beginn der Viertagesfrist ist der Tag
des auf der tierärztlichen Bescheini
gung eingetragenen Untersuchungs
datums bzw. des Datums des Labor
untersuchungsbefundes.

a) Im Fall von Enten und Gänsen sind
die virologischen Untersuchungen
jeweils an Proben von 60 Tieren je
Bestand in einem Landeslabor
oder in einem für diese Untersu
chung nach der Norm ISO/IEC
17025 akkreditierten Privatlabor
durchzuführen. Die Probenahme
für die virologische Untersuchung
hat durch einen praktizierenden
Tierarzt mittels eines Rachen- und
Kloakentupfers zu erfolgen. Wer
den weniger als 60 Enten und/oder
Gänse gehalten, sind die jeweils
vorhandenen Enten und/oder
Gänse zuuntersuchen.

b) Im Fall von anderem Geflügel als
Enten und/oder Gänsen sind die
zur Abgabe im Reisegewerbe vor
gesehenenTiere durch einen prak
tizierenden Tierarzt klinisch zu
untersuchen.

5. Die sofortige Vollziehung der in den
Ziffern 1 bis 4 getroffenenRegelungen
wird angeordnet.

6. DieseAllgemeinverfügunggilt andem
auf die öffentliche Bekanntmachung
folgendenTagals bekanntgegeben.

7. Für diese Allgemeinverfügung wer
denkeineKostenerhoben.

Hinweise

1. Aufdie allgemeinenVorgabendes Art.
170 Abs.1 i. V. m. Art. 10Abs. 1 Buchst.
e) VO (EU) 2016/429 i. V. m. $ 3 der
Geflügelpest-Verordnung undArt. 170
Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a)
i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m. §
4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest
Verordnung zur Fütterung und Trän
kung sowie zur Früherkennung bei
gehäuften Verlusten wird hingewie
sen.

2. NachArt. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. $
26 Abs. 1 ViehverkV sind Halter von
Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen,
Perlhühnern, Rebhühnern, Truthüh
nern, Wachteln oder Laufvögeln ver
pflichtet, dies der zuständigen Behör
de vor Beginn der Tätigkeit unter
Angabe ihres Namens, ihrerAnschrift
und der Anzahl der im Jahresdurch
schnitt voraussichtlich gehaltene
Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres
Standortes bezogen auf die jeweilige
Tierartmitzuteilen.

3. Ordnungswidrig i.S. d. des $ 64 der
Geflügelpest-Verordnung, $ 46 Vieh
VerkV und § 32Abs. 2 Nr. 4 TierGesG
handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs
sig dieser Allgemeinverfügung zuwi
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeit
kannmit einer Geldbuße bis zu 30.000
Euro geahndetwerden.

4. Die labordiagnostischen Abklärungs
untersuchungen zur Früherkennung
im Sinne des Art. 170 Abs. 1 i.V.m. Art.
10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO
(EU) 2016/429 i.V.m § 4 Abs. l Nr.1 der
Geflügelpest-Verordnung an den
Landesuntersuchungseinrichtungen
sindkostenfrei.

5. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das
Geflügel abgibt, die Bescheinigung
über das Ergebnis der Labor- bzw.
klinischen Untersuchung nach Ziffer
4 dieser Allgemeinverfügung mitzu
führen. Die Bescheinigung ist der
zuständigen Behörde auf Verlangen
vorzulegen. Die Bescheinigung ist
mindestens ein Jahr aufzubewahren.
Die Frist beginnt mit dem Ablauf des
letzten Tages des Kalendermonats, an
dem die Bescheinigung ausgestellt
worden ist ($ 14a Abs. 1 Sätze 3 bis 6
derGeflügelpest-Verordnung).

6. Ziffer 4 dieser Allgemeinverfügung
gilt nicht für die Abgabe von Tieren,
die unmittelbar zur Schlachtung
verbrachtwerden.

7. Ein etwaiger Rechtsbehelf gegen die
Ziffern 1 und 4 dieserAllgemeinverfü-

gung hataufgrund derAnordnung der
sofortigenVollziehung gern.§ 80Abs. 2
Nr. 4 VwGO keine aufschiebende
Wirkung. Dies bedeutet, dass die
Anordnungen dieser Allgemeinverfü
gung auch dann befolgt werden müs
sen, wenn diese mit Rechtsbehelfen
angegriffen werden. Von dieser Allge
meinverfügung Betroffene können
bei dem Bayerischen Verwaltungsge
richt in 95444Bayreuth, Friedrichstra
ße 16, beantragen, dass das Gericht
die aufschiebendeWirkung ganz oder
teilweisewiederherstellt.

8. Diese Allgemeinverfügung ein
schließlich Begründung und Rechts
behelfsbelehrung kann während der
allgemeinen Öffnungszeiten des
Landratsamtes Bayreuth im Sekreta
riat des Fachbereiches Veterinärwe
sen und Verbraucherschutz (Land
ratsamt Bayreuth, UG, Zimmer-Nr.
046) eingesehen werden (siehe Art. 41
Abs. 4Satz 2BayVwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach ihrer Be
kanntgabe Klage erhoben werden bei
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht
Postfachanschrift:

Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth
Hausanschrift:

Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist
schriftlich, zurNiederschrift oder elektro
nisch in einer für den Schriftformersatz
zugelassenen Form möglich. Die Einle
gung eines Rechtsbehelfs per einfacherE
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet
keine rechtlichenWirkungen!

Ab 1. Januar 2022 muss der in $ 55dVwGO
genannte Personenkreis Klagen grund
sätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessver
fahren vor den Verwaltungsgerichten
infolge der Klageerhebung eine Verfah
rensgebühr fällig.

Bayreuth, 10. Dezember2021
LandratsamtBayreuth
Scheffer
Oberregierungsrat
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